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RS OGH 1970/12/1 10Ns36/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1970

Norm

StPO §410

Rechtssatz

Auch ein den in Frage kommenden Straftaten und den ihretwegen geführten Strafverfahren nachfolgendes Verhalten

des Verurteilten kann im Sinne des § 410 StPO berücksichtigt werden (hier: Aufdeckung bisher verborgen gebliebener

Verbrechen).

Entscheidungstexte

10 Ns 36/70
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